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Einleitung 

Die Situation des Arbeitnehmers in den für unsere entwickelte 
Industriegesellschaft  charakteristischen Großbetrieben w i rd in zwei-
facher Weise bestimmt: zum einen durch das individualrechtliche Band 
des Arbeitsvertrages zum Arbeitgeber, zum anderen durch seine Stel-
lung in einer Gruppe, einem Kol lekt iv von Arbeitnehmern 1. Dement-
sprechend beurteilt der einzelne Arbeitnehmer seine Arbeitsbedingun-
gen nicht allein in der Austauschbeziehung zu seinem Vertragspartner 
auf seine Richtigkeit oder Gerechtigkeit hin, sondern er verlangt nach 
gerechter im Sinne einer gleichmäßigen Behandlung auch im Verhältnis 
zu seinen Mitarbeitnehmern. 

Auf der Ebene des Kollektivvertrages w i rd die gleichmäßige Behand-
lung durch die Bindung der Parteien einer Betriebsvereinbarung an 
§ 75 Abs. 1 BetrVG und die Geltung des verfassungsrechtlichen  Gleich-
heitssatzes für die Normen des Tarifvertrages 2 gewährleistet. 

Jenseits des Regelungsbereichs kollektiver Vereinbarungen w i rd der 
Inhalt des Arbeitsverhältnisses jedoch einzelvertraglich bestimmt3. Hier 
weist die Gleichbehandlungskontrolle im Arbeitsverhältnis noch eine 
Lücke auf. Dies gi l t nicht für den Abschluß des Arbeitsvertrages selbst. 
Hier t r i t t der Gleichbehandlungsgrundsatz regelmäßig hinter dem Prin-
zip der Vertragsfreiheit  zurück4. Lediglich der Wil le des Arbeitnehmers, 
der in der Regel auf eine gleiche Behandlung mi t Arbeitnehmern in 
vergleichbarer Lage gerichtet sein wird, bildet ein tatsächliches Hinder-
nis für eine ungleiche Behandlung. Wo aber die Vertragsparität durch 
die einseitige Aufstellung von Arbeitsbedingungen, sog. arbeitsvertrag-
licher Einheitsregelungen5, seitens des Arbeitgebers gestört ist und der 
auf Gleichbehandlung gerichtete Wil le des Arbeitnehmers überspielt 
wird, kommt die Rechtsprechung über eine entsprechende Anwendung 

1 So schon Sinzheimer,  Der korporative Arbeitsnormenvertrag,  Tei l I , S. 2. 
2 Nipperdey  i n Hueck / Nipperdey, Lehrbuch Bd. I I , S. 373 ff.  m. w. Nachw.; 

Richardi,  Kol lekt ivgewal t und Indiv idualwi l le , S. 350, entwickelt daneben 
i n Anlehnung an G. Hueck,  Der Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung 
i m Privatrecht, den verbandsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz als 
immanente Schranke der Gestaltungsmacht einer Kollekt ivvertragspartei. 

3 Vgl. dazu näher Hanau /  Adomeit,  Arbeitsrecht, 4. Aufl., S. 30. 
4 Vgl. dazu G. Hueck,  Der Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung i m 

Privatrecht, S. 251 f. 
s Vgl. ζ. B. Becker,  NJW 1973, S. 1913 (1914). 
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des § 315 BGB nicht nur zu einer Bill igkeitskontrolle, sondern auch zur 
Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes6. 

Der einseitigen Aufstellung arbeitsvertraglicher  Einheitsregelungen 
in ihrer Unabhängigkeit von der Mi twi rkung des Arbeitnehmers ver-
gleichbar ist die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses durch die Aus-
übung von Gestaltungsrechten, die dem Arbeitgeber durch Gesetz, 
Tarifvertrag,  Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag eingeräumt 
sind7. Die Rechtsprechung hat es bisher aber abgelehnt, die Ausübung 
von Gestaltungsrechten auf die Beachtung des Gleichbehandlungs-
gebotes hin zu kontrollieren 8. 

β B A G A P Nr. 1 u. 2 zu § 305 BGB Bil l igkeitskontrol le. 
7 Söllner,  Einseitige Leistungsbestimmung i m Arbeitsverhältnis, S. 55, w i l l 

überhaupt keinen Unterschied anerkennen, indem er die nachfolgende Unter-
werfung unter eine arbeitsvertragliche Einheitsregelung als einseitige Lei -
stungsbestimmung i m Sinne eines Gestaltungsrechts begreift. 

β ζ. B. B A G A P Nr. 1 zu § 1 AZO; B A G A P Nr. 41 zu Ar t . 9 GG Arbeits-
kampf. 



Erstes  Kapitel 

Die Grundlagen von Gleichbehandlungsgrundsatz 
und Gestaltungsrecht 

Eine Begründung für die These, daß die Ausübung von Gestaltungs-
rechten nicht dem Gleichbehandlungsgebot unterworfen  sei, findet sich 
in der Rechtsprechung, wenn überhaupt, nur in Ansätzen. In der Mehr-
zahl der Fälle w i rd davon ausgegangen, daß sich Gleichbehandlung und 
Gestaltungsrecht schon begrifflich,  dem Wesen nach1, ausschließen. 
Bevor die Geltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für einzelne Fall-
gruppen des Gestaltungsrechts im Arbeitsverhältnis untersucht werden 
kann, sind daher die Grundlagen von Gleichbehandlungsgrundsatz und 
Gestaltungsrecht im Verhältnis zueinander zu klären. 

§ 1. Gleichbehandlung bei der Ausübung 
von Gestaltungsrechten als Problem 

der austeilenden Gerechtigkeit 

Auf der Suche nach einer gesicherten Rechtsgrundlage für den privat-
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz wurde seine Geltung unter 
anderem unmittelbar aus dem Gerechtigkeitsgedanken abgeleitet. Das 
Gleichbehandlungsgebot wurde als überpositiver, unmittelbar aus der 
Gerechtigkeitsidee zu entwickelnder Rechtssatz bezeichnet2. Zwar konn-
te diese These keine große Durchschlagskraft  entwickeln, wei l sie sich 
für die Gewinnung konkreter Rechtsfolgen als zu allgemein erwies8. 
Richtig ist daran aber, daß sich die Wirksamkeit des Gleichheitssatzes 
im Recht auf seinen engen Zusammenhang mi t der Idee der Gerechtig-
keit gründet. 

ι z .B. L A G Hamm, BB 1953, 59; L A G Hannover AP 52, Nr. 83; L A G 
Düsseldorf,  BB 1955, S. 994; L A G Stuttgart, BB 1952, 232; L A G Saarbrücken 
ARSt X Nr. 32; B A G BB 1958, 558; aus der L i t . vgl. Palme, BIStSozArbR 
1958, 291; Röhsler,  DB 1957, 992; Staudinger  /  Weber,  Anm. A 377 zu § 242 BGB; 
Waechter,  BIStSozArbR 1957, 362. 

2 Raiser , ZHR Bd. 111, 75 (90). 
3 G. Hueck,  Der Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung, S. 107; siehe 

auch A. Hueck  i n Hueck / Nipperdey, Lehrbuch Bd. I , 7. Auflage, S. 418; ähn-
l ich Bötticher,  Waffengleichheit  und Gleichbehandlung der Arbeitnehmer 


